
Beschlüsse der 11. Sitzung des Kreistages Bautzen am 22.02.2010 
 
Beschluss Nr. 1/294/10 
1. Der Kreistag stellt fest, dass in der Person des Herrn Kreisrates Frank Hirche – 

CDU – ein wichtiger Grund im Sinne des § 16 SächsLKrO vorliegt, und beschließt 
sein Ausscheiden aus dem Kreistag Bautzen. 

2. Gemäß § 16 SächsLKrO i.V.m. § 22 Abs. 4 KomWG rückt als festgestellte 
Ersatzperson im Wahlkreis 14 Herr Michael Mandrossa – CDU – nach. 

 
Beschluss Nr. 1/295/10 
Der Kreistag beruft gemäß § 12 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der Oberlausitz 
Pflegeheim & Kurzzeitpflege gGmbH Herrn Dipl.-Kfm. Hannes Graf mit Wirkung vom 
07.12.2009 von seiner Funktion als Mitglied des Aufsichtsrates ab. 
 
Beschluss Nr. 1/296/10 
Der Kreistag bestellt gemäß § 12 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der Oberlausitz 
Pflegeheim & Kurzzeitpflege gGmbH Herrn Bernd Amann widerruflich als 
Sachverständigen zum Mitglied des Aufsichtsrates der Oberlausitz Pflegeheim & 
Kurzzeitpflege gGmbH. 
 
Beschluss Nr. 1/281/10 
Der Kreistag beschließt: 
1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2008 der Kreismusikschule/Kreisvolks-

hochschule Bautzen mit einer Bilanzsumme in Höhe von 743.026,97 EUR und 
der Zwischenabschluss des Rumpfgeschäftsjahres zum 31.07.2008 mit einer 
Bilanzsumme in Höhe von 636.490,22 EUR werden mit den Angaben zur 
Feststellung des Jahresabschlusses und der Behandlung des Jahresgewinns 
gemäß Anlage 1 als Bestandteil dieses Beschlusses festgestellt. 

2. Der Jahresgewinn für das Wirtschaftjahr 01.01.-31.12.2008 in Höhe von 
52.079,25 EUR ist auf neue Rechnung vorzutragen. 

3. Die Betriebsleitung wird für das gesamte Wirtschaftsjahr 2008 entlastet. 
 
Beschluss Nr. 1/280/10 
Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2009 des Eigenbetriebes Kreismusikschule/ 
Kreisvolkshochschule wird die Donat WP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Schweizer Str. 3a, 01069 Dresden als Wirtschaftsprüfer bestellt. 
 
Beschluss Nr. 1/299/10 
1. Zur Sanierung und weiteren Erschließung des Industrieparks Schwarze Pumpe 

(sächsischer Teil) gewährt der Landkreis Bautzen der Gemeinde Spreetal im 
Rahmen des Grundsatzbeschlusses des Kreistages DS 1/149/09 ein Darlehen in 
Höhe von bis zu 306.000,00 Euro zur Absicherung des Eigenanteils für das 
Teilvorhaben Los 4 „Bau der Regenentwässerung und Umnutzung der Kläranlage 
(SUSTEC)“. Eine Auszahlung erfolgt erst, wenn die Bewilligung einer Förderung 
in Höhe von 90 Prozent der förderfähigen Investitionskosten des Teilvorhabens 
durch den Freistaat Sachsen vorliegt. 

2. Weitere Darlehen zur Sicherung der Investitionsvorhaben wird der Landkreis 
Bautzen der Gemeinde Spreetal voraussichtlich in den Jahren 2010 bis 2012 
gewähren, jedoch nur nach Genehmigung der jeweiligen Teilprojekte und 
verbindlicher Inaussichtstellung einer Förderung im Rahmen der Förderung GA-
Infra durch den Freistaat Sachsen. Die Gemeinde Spreetal hat in ihrem Haushalt 



des laufenden Geschäftsjahres, spätestens im IV. Quartal, ihren Kreditbedarf 
einzustellen und dem Landkreis Bautzen mitzuteilen. Dem Kreistag werden die 
Darlehensgewährungen zur Beschlussfassung vorgelegt. 

3. Der voraussichtliche Darlehensbedarf 2011 und 2012 (siehe Begründung - 
Finanzierungsübersicht Infrastrukturerschließung) ist vorbehaltlich der 
Leistungsfähigkeit des Kreishaushaltes und des Projektfortschrittes in die 
mittelfristige Finanzplanung des Landkreises aufzunehmen. 

4. Die Beschlüsse des Kreistages DS 1/189/09 und DS 1/190/09 werden 
aufgehoben. 

 
Beschluss Nr. 1/282/10 
Der Kreistag beschließt die Satzung über die Benutzung und Gebührenerhebung des 
Medienpädagogischen Zentrums Bautzen gemäß Anlage. 
 
Beschluss Nr. 1/273/09 
Der Kreistag beschließt die Festsetzung der Preise für die Nutzung des Hallenbades 
Kamenz ab 01.03.2010 lt. Anlage 1. 
Gleichzeitig wird der Beschluss Nr. 40-572.60/05 des Kreistages Kamenz vom 
06.01.2005 aufgehoben. 
 
Beschluss Nr. 1/297/10 
Der Kreistag wählt Herrn Günter Schmidt und Frau Angelika Kölz als Bewerber auf 
die Vorschlagsliste für ehrenamtliche Richter in der Sozialgerichtsbarkeit für die 
Senate für Angelegenheiten der Sozialhilfe und des Asylbewerberleistungsgesetzes 
beim Sächsischen Landessozialgericht Chemnitz. 
 
Beschluss Nr. 1/298/10 
Der Kreistag wählt Frau Martina Helbig, Frau Gerlind Trispel und Herrn Wolfgang 
Wagenknecht als Bewerber auf die Vorschlagsliste für ehrenamtliche Richter in der 
Sozialgerichtsbarkeit für die Kammern für Angelegenheiten der Sozialhilfe und des 
Asylbewerberleistungsgesetzes beim Sozialgericht Dresden. 
 
Beschluss Nr. 1/255/09 
Der Kreistag stimmt dem Einigungsvorschlag der Landesdirektion Dresden auf der 
Basis des vorliegenden Vertragsentwurfes zur Auseinandersetzung mit der Stadt 
Hoyerswerda gemäß § 7 Abs. 1 des Sächsischen Kreisgebietsneugliederungs-
gesetzes zu. 
Der Landrat wird ermächtigt, den Landkreis zur Erreichung einer abschließenden und 
rechtsverbindlichen Regelung, welche inhaltlich den Vorgaben von Satz 1 entspricht, 
zu vertreten. 
Im Falle des Scheiterns der von der Landesdirektion vorgeschlagenen Einigung wird 
die Landesdirektion um Entscheidung gebeten. 
 
Beschluss Nr. 1/276/10 
Die Haushaltssatzung des Landkreises Bautzen für das Haushaltsjahr 2010 mit 
Haushaltsplan und Anlagen wird bestätigt. 
 
Beschluss Nr. 1/288/10 
Der Landkreis Bautzen verkauft das Grundstück in Bautzen, Töpferstraße 17, 
Flurstück 517/5 der Gemarkung Bautzen mit einer Größe von 8.489 m² an die 
Oberlausitz-Kliniken gGmbH gemäß dem als Anlage beigefügten Entwurf des 



Notarvertrages zu einem Verkaufspreis von 4.500.000,00 EUR. Das Grundstück ist 
bebaut mit einem Ärztehaus. 
Der Landrat wird ermächtigt, den entsprechenden Notarvertrag abzuschließen. Diese 
Ermächtigung bezieht sich auch auf die Veranlassung geringfügiger bzw. 
redaktioneller Änderungen im Notarvertrag. 
Der zwischen dem Landkreis Bautzen und der Oberlausitz-Kliniken gGmbH 
geschlossene Pachtvertrag (KT-Beschluss vom 17. Juli 2006 zur DS 4/293/06 und 
der Änderungen vom 14. Juli 2009/07. August 2009) wird mit Besitzübergang am 
01.Juli 2010 aufgehoben. 
Der Landrat wird ermächtigt, entsprechend dem Beschluss des Kreistages in der 
Gesellschafterversammlung der Oberlausitz-Kliniken gGmbH zu stimmen. 
 
Beschluss Nr. 1/284/10 
Der Landkreis Bautzen überträgt die Betreibung des Schullandheimes Grüngräbchen 
ab dem 01.03.2010 an den Schullandheime e.V. des Landkreises Bautzen und 
stimmt dem Betreibervertrag lt. Anlage zu. 
Der Kreistag beschließt den überplanmäßigen Zuschuss an den Schullandheime e.V. 
des Landkreises Bautzen in Höhe von 75.000 €. Die Deckung erfolgt aus den 
eingesparten Mitteln des UA 29510. 
 
Beschluss Nr. 1/286/10 
Der Kreistag beschließt die Freigabe der Planunterlagen für den grundhaften Ausbau 
der Kreisstraße K 7262 Großdrebnitz 1. BA nach den Plänen der Genehmigungs-
planung vom Dezember 2009. 
 
Beschluss Nr. 1/289/10 
Der Kreistag beschließt, mit der Großen Kreisstadt Bautzen eine Zweckvereinbarung 
für die Übernahme der Aufgaben der Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten nach § 49 StVO im fließenden Straßenverkehr zu schließen. 
 
Beschluss Nr. 1/291/10 
Der Kreistag beschließt, mit der Stadt Pulsnitz zugleich erfüllende 
Verwaltungsgemeinschaft Pulsnitz – Ohorn – Steina – Oberlichtenau – Großnaundorf 
- Lichtenberg eine Zweckvereinbarung für die Übernahme der Aufgaben der 
Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 49 StVO im fließenden 
Straßenverkehr zu schließen. 
 
Beschluss Nr. 1/292/10 
Der Kreistag beschließt, mit der Großen Kreisstadt Kamenz eine Zweckvereinbarung 
für die Übernahme der Aufgaben der Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten nach § 49 StVO im fließenden Straßenverkehr zu schließen. 
 
Beschluss Nr. 1/293/10 
Der Kreistag beschließt, mit der Großen Kreisstadt Bischofswerda eine 
Zweckvereinbarung für die Übernahme der Aufgaben der Verfolgung und Ahndung 
von Ordnungswidrigkeiten nach § 49 StVO im fließenden Straßenverkehr zu 
schließen. 
 
Beschluss Nr. 1/290/10 
Der Kreistag beschließt, den Auftrag für das Bauvorhaben Neubau Parkdeck 
Landratsamt Bautzen, Bahnhofstraße 5 - 7 in 02625 Bautzen; Los 02 – 



Rohbauarbeiten, an die Firma DIW Dresdner Industrie- und Wohnungsbau mbH, 
Nordstraße 30, 01917 Kamenz, zu vergeben. 
 
 


